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vorgesehene Änderung

 Bebauungsplan Nr. 03.071
- Bahnübergänge Werler Straße -

  2. (vereinfachte) Änderung

Beteiligung gem. §13(2) BauGB

1. Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1 Gemäß § 1 (5) i.V.m. §6 (2) Nr. 4 BauNVO sind sons ge Gewerbebetriebe im MI1,2 -Gebiet nicht zulässig. 

1.2 Gemäß § 1 (5) i.V.m. §6 (2) Nr. 8 BauNVO sind im MI1-4 -Gebiet Vergnügungsstä en nicht zulässig. 

1.3 Innerhalb des GE-Gebietes sind nur nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zulässig. 

1.4 Gemäß § 16 (3) BauNVO dürfen die Traufen (Schni kante zwischen Außenfläche des aufgehenden Mauerwerks, 
gemessen zwischen der natürlichen Geländehöhe und der Oberkante der Dachhaut) innerhalb des MI4 -Gebietes die Höhe 
von max. 7,00 m über dem vor dem jeweiligen Gebäude liegenden Abschni  der dazugehörigen Erschließungsstraße nicht 
überschreiten. Bei dem MI4 -Gebiet sind bei den baulich zusammenhängenden Gebäuden nur einheitliche Höhen zulässig. 

2. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbes mmung gemäß § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Die Vegeta onsflächen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen (Planstraße A) sind gemäß dem landscha spflegerischen 
Begleitplan/ Grünordnungsplan mit heimischen, standortgerechten Feldgehölzen und Bäumen entsprechend der 
nachfolgend beschriebenen Pflanzlisten fachgerecht zu bepflanzen, zu pflegen und dauerha  zu erhalten:

Allee
Winterlinden (Tilia cordata), Hochstämme, Solitär, dreimal verpflanzt (3xv), 16 bis 18 cm Stammumfang (StU); 
Pflanzabstände in der Reihe 8 -12 m.

Wiese mit Einzelbäumen im südlichen Einmündungsbereich und Straßenbäume im Nordbereich
Vogelkirsche (Prunus avium), Hochstämme, Solitär 3xv 16 bis 18 cm (StU).

Hainbuchenhecke, arkadenar g ausgestaltet
Hainbuche (Carpinus betulus), Solitär - Stammbüsche und Solitär-Hochstämme, 3 xv, 16 bis 18 cm StU

Sträucher für flächige Gehölzpflanzungen
Sträucher 2xv, 100 bis 150 cm nach Pflanzschema unregelmäßig zu setzten:
Blut Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Haselnuss (Corylus avellana)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Hundsrose (Rosa canina)

Bodendeckende Rosen als Straßenbegleitgrün 
Rosen im Container, 30 bis 40 cm, nach Pflanzschema unregelmäßig zu setzten:
Rosa   Heidetraum  
Rosa  Repens alba 

3. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser gem § 9 (1) Nr. 14 BauGB

3. 1 Innerhalb der Fläche für die Regenrückhaltung sind
 die Randbereiche mit Schwarzerlen, Silberweiden und Eschen als Solitärbäume sowie mit Weidengebüsch 

(Bruchweide, Mandelweide, Purpurweide, und Hanfweide) zu bepflanzen. 
 die Beckenböschungen mit unterschiedlichen Neigungen zu gestalten und mit einer Rasenmischung gemäß der 

 Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in NRW  anzusähen. 
 im unmi elbaren Uferbereich Röhricht und Uferstauden punktuelle zu pflanzen. 

3.2 Innerhalb der Fläche für die Hochwasserrückhaltung sind 
 die Randbereiche mit Schwarzerlen, Silberweiden und Eschen als Solitärbäume sowie mit Weidengebüsch 

(Bruchweide, Mandelweide, Purpurweide, und Hanfweide) zu bepflanzen. 
 die Beckenböschungen mit unterschiedlichen Neigungen zu gestalten und mit einer Rasenmischung wie in Punkt 3.1 

anzusähen. Der Beckenboden ist als Sukzessionsfläche mit Staudenini alpflanzungen anzulegen. 
Auf den Flächen 3. 1 und 3.2 sind nur extensive Pflegemaßnahmen zulässig. 

4. Maßnahmen sowie Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landscha  gem. § 9(1) Nr. 20 
BauGB

4.1 Für die Flächen (A-E) zur Entwicklung von Boden, Natur und Landscha  gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB werden folgende 
Maßnahmen entsprechend dem Grünordnungsplan/ landscha spflegerischen Begleitplan festgesetzt:
a) Es sind Rand- und Ini alpflanzungen mit standrotgerechten Gehölzen vorzunehmen, die der poten ellen natürlichen 
Vegeta on entsprechen.
b) Auf den Flächen (A-E) sind nur extensive Pflegemaßnahmen zulässig.

4. 2 Innerhalb der Fläche A ist 
 die vorhandene feuchte Brachfläche zu entwickeln und zu erhalten,
 die befes gte Fläche der alten Werler Straße, zu entsiegeln und entsprechend den Festsetzungen nach Nr. 4. 1 zu 

entwickeln und mit hochstämmigen Straßenbäumen (Winterlinden) zu bepflanzen,
 mit Baum- und Gehölzpflanzungen zu ergänzen,
 der vorhandene Graben zu verlegen, naturnah zu gestalten und zu bepflanzen. 

4.3 Innerhalb der Fläche B ist
 eine Wildwiese anzulegen,
 mit Baum- und Gehölzpflanzungen zu ergänzen,
 der vorhandene Graben in Anpassung des Grabens der Fläche A zu verlegen, naturnah zu gestalten und zu 

bepflanzen.

4.4 Innerhalb der Fläche C (alter Bahndamm - Süd) ist 
 der vorhandene Vegeta onsbestand zu pflegen und vollständig zu erhalten. 

4.5 Innerhalb der Fläche D (alter Bahndamm - Nord) ist
 der vorhandene Vegeta onsbestand zu pflegen und vollständig zu erhalten, 
 der vorhandene Graben in Anpassung des Grabens der Fläche B zu verlegen, mit dem östlich angrenzenden 

Hochwasserrückhaltebecken zu verbinden, naturnah zu gestalten, und zu bepflanzen. 

4.6 Innerhalb der Fläche E ist 
 der vorhandene Vegeta onsbestand zu pflegen und vollständig zu erhalten, 
 der vorhandene Graben in Anpassung des Grabens der Fläche D zu verlegen, mit dem Regenrückhaltebecken zu 

verbinden, naturnah zu gestalten und zu bepflanzen. 

5. Immissionsschutzmaßnahmen gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Zum Schutz der Aufenthaltsräume, die dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, vor den Tag-/ Nacht - 
Schallimmissionen sind bei Neubauten sowie bei wesentlichen Änderungen (Aus-, und/ oder Umbauten und/ oder 
Erweiterungen bestehender Gebäude ) in dem so & gekennzeichneten Bereich sämtliche der Werler Straße (alte und 
neue Trasse) zugewandten Traufseiten (parallel zur festgesetzten Haup irstrichtung) und Giebelseiten der Gebäude mit 
Fenstern der Schallschutzklasse 4 gemäß VDI-Richtlinie 2719 vorzusehen. Bei Orien erung von Schlafräumen zu den 
lärmbelasteten Gebäudeseiten sind Lü ungs- und Zusatzeinrichtungen der Schallschutzklasse 4 einzubauen. 

6. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons gen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB

6.1 Die Pflanzstreifen in den MI 3-4 Gebieten sind mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen: 
 je 8 bis 12 m Frontlänge ist ein heimischer, großkroniger Laubbaum (z.B. S eleiche, Rotbuche, Esche o.ä.) 

Stammumfang mind. 16 bis 18 cm, gemessen in 1 m Höhe sowie
 je 10 m² 5 Sträucher, mind. 80 cm hoch, zu pflanzen. 

6.2 In allen MI 1‐4 Gebieten sind min. 25% der fensterlosen Außenwandflächen von Gebäuden mit rankenden oder 
schlingenden Pflanzen (z.B. Efeu, echter und wilder Wein, Blauregen oder gleichwer gem) zu begrünen. 

6.3 Werden in den MI 1‐4 Gebieten Garagen oder sons ge Nebengebäude mit Flachdach errichtet, so sind diese mit 
einer extensiven Dachbegrünung auszuführen. Carports sind mit rankenden oder schlingenden Pflanzen dauerha  zu 
begrünen. 

7. Örtliche Bauvorschri en gemäß § 86 BauO NRW in Verbindung mit § 9 (4) BauGB

7.1 Begrünung
In allen MI 1-4 Gebieten sind min. 30% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit heimischen Pflanzenarten 
wie z.B. Vogelbeere, Haselnuss, Pfaffenhütchen, Weißdorn oder gleichwer gen Pflanzen fachgerecht zu begrünen, 
dauerha  zu erhalten und bei Verlust zu ersetzten. 

7.2 Dächer
Die in den Baugebieten angegebenen Planzeichen über Dachform (SD = Sa eldach, PD = Pultdach), Dachneigungen 
(z.B. 35° - 45°) und Haup irstrichtungen (<->) sind Bestandteil dieser Satzung. Die Dächer von baulich 
zusammenhängenden Gebäuden dürfen nur mit einer einheitlichen Dachneigung errichtet werden. Ausnahmsweise 
können im MI4 -Gebiet auch gegeneinander versetzte Pultdächer zugelassen werden. 
7.3 Einfriedungen
Angrenzend zur Werler Straße (sowie der Planstraße B) sind Einfriedungen ohne Abstand nur in Form von Hecken und 
lebenden Gehölzen zulässig und dürfen zur öffentlichen Verkehrsfläche eine Höhe von 1.00 m nicht überschreiten. 

Abweichend hiervon sind Einfriedungen in Form von Mauern oder Zäunen bis zu einer Höhe von 2.00 m zulässig, 
sofern ein Abstand von 1.0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche eingehalten wird und eine dauerha e Eingrünung 
erfolgt. 

Hinweise:

1. Denkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte 
Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen 
und Spalten, aber auch Zeugnisse erischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Hamm als Untere Denkmalbehörde (Telefon: 
02381/174561, -62, Fax: 02381/172920) und/oder der LWL-Archäologie für Wes alen, Außenstelle Olpe (Telefon: 
02761/93750, Fax: 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstä e mind. drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landscha sverband Wes alen-Lippe ist berech gt, das Bodendenkmal zu 
bergen, auszuwerten und für wissenscha liche Erforschungen bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen 
(§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

Kampfmi el
Generell ist bei allen Baugrundeingriffen erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmi eln nie 
ganz ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdäch ge Gegenstände gefunden werden oder eine 
außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu vermerken ist, wenden Sie sich bi e sofort telefonisch an Feuerwehr 
(Tel. 02381/903-250, 02381/903-0 oder Notruf 112) oder Polizei (Tel. 02381/916-0 oder Notruf 110).

Methanausgasungen 

Nach gutachterlichen Feststellungen liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in einem großflächigen Bereich, 
in dem aktuell Ausgasungen von Kohlenflözgasen au reten können. Eine Freisetzung aus Methan ist insbesondere 
dann möglich, wenn die abdichtenden Schichten des Quartär sowie des Emscher-Mergels durchteu  werden. Es 
können dann bautechnische Maßnahmen, zum Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine 
Abführung von aufsteigendem Gas zum Beispiel mi els Rigolen, Drainpla en oder Entgasungsleitungen notwendig 
werden.

Es wird daher dringend empfohlen, objektbezogene Untersuchungen sowie die Konzepterarbeitung von Vorsorge- 
und Sicherheitsvorkehrungen durch einen Sachverständigen durchführen zu lassen.

Nähere Informa onen können beim Umweltamt eingeholt werden.


